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4.  Bauablauf

■ Größe der Bodenöffnung 

– Schachttyp A oder B (siehe Punkt 3 dieses Merkblattes)

– Öffnungsgröße auf Grund der notwendigen Abstände für Isolierungen und etwaige Abschottungen 

– Abzweigleitungen

– Teilungen des Schachts (Elektro, HKLS)

■ Festlegung des Wandverlaufs und Montage der UW-Profile       
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■ Installation der HT- und Elektroleitungen inklusive der Abzweigleitungen

– Berücksichtigung der Isolierungen / Brandabschottungen bei Verlegungen in mehreren Ebenen

     

■ Dämmung der HT-Leitungen unter Berücksichtigung der gültigen Normen     
(ÖNORM B 2260, ÖNORM H 5155)



Merkblatt der Gemeinschaft 
Gewerke Innenausbau

Unser Schacht
Ausgabe: März 2022 

 Merkblatt  24  |  Seite 18 von 32

■ Horizontale Abschottung bei Schachttyp B 

■ Herstellen der ausgewählten Schachtwände:  Montage der CW-Profile (inkl. etwaiger   
Auswechslungen für Einbauteile)
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■ Versetzen der notwendigen Einbauteile inklusive der 
systembedingten Laibung (Schachttyp A)

■ Einbringen der Dämmung und Beplankung der Unterkonstruktion. Sollten Sanitär-Elemente vor die 
Schachtwand gestellt oder in die Schachtwand integriert werden, dann ist es erforderlich, die Lastableitung 
über UA-Profile zu bewerkstelligen. Die Beplankung darf hier nicht in die UA-Profile befestigt werden, 
daher ist es notwendig, zusätzliche CW-Profile einzustellen, an die dann die Beplankung der Schachtwand 
verschraubt wird.
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■ Detailausführung halbhohe Vorsatzschale mit Sanitärelement

              
      
■ Herstellen der Brandabschottungen in der Schachtwand (Typ A)
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■ Estricharbeiten siehe Punkt 5.7 dieses Merkblattes

■  Aufbringung von Abdichtungen und Belägen       
Hier sind die Technischen Merkblätter Nr.3 und Nr 22 des ÖFV, sowie das Technische Merkblatt „Unser 
Bad“ zu berücksichtigen.

■ Durchführung von Komplettierungsarbeiten wie z.B. Einbau von Ventilatoren, Lüftungsgitter

Sind Nachbelegungen erforderlich, sind die zuvor beschriebenen Arbeitsschritte einzuhalten.

Für eine klare Trennung der Ebenen von Feuchtigkeitsabdichtung und des Brandschutzes ist es empfehlenswert, 
dass vor der Schachtwand (Typ A) eine Vorsatzschale als Installationsebene errichtet wird. 
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5.  Ausführung

5.1  Feuerschutzanforderungen 

Es sind grundsätzlich Feuerschutzplatten (GKF oder GKFI) zu verwenden. Die mindest erforder-
lichen Beplankungsstärken sind in der untenstehenden Tabelle beispielhaft angeführt. 
Es sind die Angaben der Systemhersteller einzuhalten.

Feuerwiderstandsklasse Beplankung (mm)

EI 30 2 x 12,5

EI 60 2 x 15

EI 90

3 x 15

2 x 20 

2 x 25

                 Tabelle 2: Feuerwiderstandsklassen von Schachtwänden

Schachtwandkonstruktionen mit anderen Plattenbaustoffen sind bei entsprechender Nachweisfüh-
rung auch zulässig.

5.2  Schachtwandsysteme in Trockenbauweise 

Schachtwände sind je nach Nutzung unterschiedlichen mechanischen Belastungsarten ausgesetzt. 
Die Häufigkeit und Intensität von Lasten variieren je nach geplanter Nutzung (z. B. Wohnbau, Schu-
len, Büro, Krankenhaus, öffentliche Gebäude). Bei der Auswahl des Trockenbausystems ist daher 
sicherzustellen, dass es für die vorgesehene Nutzung geeignet ist.

Für die Auswahl von Schachtwänden sind insbesondere     

– die Nutzungskategorien gemäß ÖNORM B 1991-1-1 und ÖNORM EN 1991-1-1,
– allfällige Konsollasten (gemäß 7.5.1 bis 7.5.3 der ÖNORM B 3415) und
– Windlasten von zumindest 0,285 kN/m2 (gemäß Anhang E der ÖNORM B 3415)

zu berücksichtigen.

Für die Konsollasten ist folgendes zu berücksichtigen:

Bezeichnung (gemäß ÖN B 3415) Last Befestigung

Leichte Konsollast Bis 0,4kN/m Direkt in die Beplankung

Mittelschwere Konsollast > 0,4kN/m bis 0,7kN/m In die Metall-Unterkonstruktion (CW Profile)

Schwere Konsollast + schwere Einzellasten > 0,7 kN/m bis 1,5kN/m Geprüfte Montageelemente/Traversen

     Tabelle 3: Befestigung von Konsollasten in Schachtwänden

Leichte Konsollasten (Lasten, die 0,4kN/m Wandlänge nicht überschreiten) dürfen an jeder belie-
bigen Stelle mit den geeigneten Befestigungsmitteln in die Schachtwand eingeleitet werden. Der 
Mindestabstand der Befestigungsmittel der Konsollast beträgt 200 mm.
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Mittelschwere Konsollasten (Lasten über 0,4kN/m bis 0,7kN/m Wandlänge) dürfen bei 
Schachtwänden ausschließlich in die Metallunterkonstruktion (CW-Profile) mit den geeigneten Be-
festigungsmitteln eingeleitet werden. Der Mindestabstand der Befestigungsmittel der Konsollast 
beträgt 200 mm.

Schwere Konsollasten (Konsollasten über 0,7 kN/m bis 1,5 kN/m Wandlänge und schwere Ein-
zellasten) sind über systemgerechte Montageelemente einzuleiten. Die Tragfähigkeit und 
Gebrauchstauglichkeit von systemgerechten Montageelementen und Unterkonstruktionen für Sa-
nitärausstattungen, wie z. B. wandhängende Waschbecken und wandhängende WC-Schalen, sind 
sinngemäß nach ÖNORM EN 14688 oder ÖNORM EN 997 zu prüfen. Ab Gebäudeklasse 4 sind 
ausschließlich Montageelemente/Traversen der Brandverhaltensklasse A2 zu verwenden.

Bei schweren Konsollasten, z.B. wandhängende WC-Schalen, die in halbhohe Vorsatzschalen 
eingeleitet werden, müssen diese Lasten über systemgerechte Montageelemente in die dahin-
terliegende Schachtwand eingeleitet werden. In der Schachtwandkonstruktion ist hierfür eine 
geeignete statische Unterkonstruktion, z.B. UA-Profile oder Formrohre, vorzusehen. Die Beplan-
kung darf hierbei nicht in diese statisch erforderliche Unterkonstruktion befestigt werden. Es sind 
die Prüf- und Klassifizierungsberichte der Systemhersteller zu beachten.

5.3  Ausführung der Dämmung

5.3.1  Dämmmaterialien der haustechnischen Anlagen innerhalb eines Schachtes

Bei der Ausführung der Dämmung sind sowohl die ÖNORM H 5155, die ÖNORM B2260 
sowie die OIB Richtlinie 2 und 6 zu beachten.

5.3.2  Dämmung der Schachtwand und im Schachthohlraum

Es dürfen ausschließlich Dämmungen in der geforderten Brandverhaltensklasse verwendet 
werden. 

Bei Verwendung von Einblasdämmungen ist darauf zu achten, dass durch das Einblasen keine 
im Schacht befindlichen Konstruktionen beschädigt werden.
Zusätzlich ist die OIB Richtlinie 2 Pkt 3.4 Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten 
anzuwenden.

5.3.3  Dämmmaterialien für die Abschottung der haustechnischen Anlagen

Bei der Ausführung der Dämmung sind die Leistungserklärungen und die dazugehörigen 
Montageanleitungen der Schotthersteller einzuhalten.
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5.4  Ausschnitte bei Profi len

Ausnehmungen in den Profilstegen sind mit Lochsägen, Kegelfräsern oder Stanzwerkzeugen herzu-
stellen. Dabei darf das Profil an den Profilflanschen nicht durchgeschnitten werden. 

Die Größe von zusätzlich erforderlichen Ausschnitten im Profilsteg sind durch die Steghöhe 
begrenzt:

– Bei CW-75-Profilen darf eine zusätzliche Öffnung mit einem Durchmesser von maximal 70 mm 
ausgeführt werden.

– Bei CW-100-Profilen darf eine zusätzliche Öffnung mit einem Durchmesser von maximal 90 mm 
ausgeführt werden.

Andernfalls sind die Herstellerrichtlinien zu beachten.

Bei Leitungen, welche von der vorhandenen Rohdecke in z. B. Ständerwände geführt werden sollen, 
ist darauf zu achten, dass die maximale Größe der zusätzlichen, nachträglich erstellten Öffnungen 
im Anschlussprofil (U-Wandprofil) folgende Größen nicht überschreiten:

– U-Wandprofil 50 maximal 40 mm x 350 mm
– U-Wandprofil 75 maximal 70 mm x 350 mm
– U-Wandprofil 100 maximal 90 mm x 350 mm

Öffnungen müssen einen Mindestabstand von 800 mm zueinander aufweisen. 
Im Bereich dieser Öffnungen darf sich kein CW-Profil befinden.

5.5  Rohre und Rohrleitungen

Rohre und Rohrleitungen müssen an den tragenden Bau-
teilen befestigt werden. (siehe Bild 12) Alle Leitungen 
sind korrosionsgeschützt und mit Rohrisolierungen gegen 
Kondensatbildung auszuführen. Einbauteile müssen korro-
sionsgeschützt sein.

Bild 12: Befestigung von Rohren 
und Rohrleitungen an tragenden 
Bauteilen
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5.6  Führung von Gasleitungen

In Leichtbauwänden und Schächten sind ausschließlich Rohrleitungen bis MOP ≤ 100mbar zu 
führen. Die zu verwendenden Rohrmaterialien sind: Stahlrohre, Edelstahlrohre, Kupferrohre und 
Edelstahl-Wellrohre.
Die Zusatzanforderungen an den Schacht sind der ÖVGW Richtlinie GK21 zu entnehmen.

Zusatzanforderungen bei Schachttyp A:

– Be- und Entlüftungsöffnungen in jedem Geschoß müssen im Brandfall selbständig schließen 
– (z.B. Feuerschutzabschluss FLI-VE)
– Belüftung des Schachtes im untersten Geschoß, wobei diese im Brandfall selbständig schließen 

muss (z.B. Feuerschutzabschluss FLI-VE) und Entlüftung über Dach 
– Bei ausgeflockten/ausgestopften Schächten sind keine weiteren Maßnahmen notwendig
– Abschottung bei Schachtwanddurchdringung

Zusatzanforderungen bei Schachttyp B:

– Be- und Entlüftungsöffnungen in jedem Geschoß ohne Brandschutzanforderung

5.7  Estricharbeiten

Folgende Punkte sind bei den Estricharbeiten einzuhalten:

– erforderliche Fußbodenaufbauhöhe aus der Planung ist umzusetzen
– Rohrleitungen sind im Querschnitt und in der Lage so zu verlegen, dass diese völlig von der 

Beschüttung eingebettet werden 

Leitungsführung auf der Rohdecke in einer Schüttung oder einer Schicht aus Baustoffen in A2:

Falls Leitungen aller Art – ausgenommen Lüftungsleitungen - auf der Rohdecke auf einer Länge von 
mindestens 1 m (vom Schacht gemessen)

–  in einer Schüttung in A2 oder 
– in einer Schüttung aus Baustoffen der Klasse E (EPS-Granulat mit einem Zementanteil von 

mindestens 125 kg/m³ als Bindemittel) sowie mit einer darüber und darunter angeordneten 
Lage aus Baustoffen der Klasse A2 von mindestens 3 cm, oder 

– in einem Steinwollriegel aus Platten (Raumgewicht mindestens 150 kg/m³) mit einer seitlichen 
Überlappung von jeweils mindestens 10 cm und einer Höhe von der Rohdecke bis zur Estrich-
unterkante, wobei etwaige Körperschalldämmungen nur aus Materialien in A2 herzustellen sind, 

in den Schacht geführt werden, sind beim Eintritt in den Schacht keine weiteren brandschutztechni-
schen Maßnahmen erforderlich. In diesen Fällen ist ausschließlich ein Steinwolle-Randdämmstreifen 
in A2 auszuführen.

Anmerkung: Strangentlüftungen von Abwasserleitungen gelten nicht als Lüftungsleitungen im Sin-
ne des Punktes Leitungsführung auf der Rohdecke.

Wenn der Estrich brandschutztechnischer Bestandteil des Trennbauteils (Brandschutzdecke) ist,
dann sind Aussparungen im Estrich nicht zulässig.
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5.8  Abdichtungsarbeiten und keramische Beläge

Hier sind die Technischen Merkblätter Nr. 3 und Nr. 22 des ÖFV, sowie das Technische Merkblatt 
„Unser Bad“ zu berücksichtigen.

5.9  Anschlüsse

Beispielhaft sind in den Bildern 13 bis 17 verschiedene Bauteilanschlüsse dargestellt. 
Es sind die Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller zu beachten.

                                                           Bild 13: Bodenanschluss an Massivdecke     Bild 14: Wandanschluss an Massivwand

                                          
              Bild 15: Deckenanschluss an Massivdecke Bild 16: Eckausbildung Schachtwand

             
    

              Bild 17: Eckausbildung Schachtwand - Trennwand

 Für die zulässigen Wandhöhen sind die Angaben des Systemherstellers zu beachten.
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6.  Weitere bauphysikalische Anforderungen

6.1  Schallschutz

Es sind die Anforderungen der OIB Richtlinie 5 hinsichtlich dem Luftschallschutz innerhalb des Ge-
bäudes und der haustechnischen Anlagen einzuhalten. 
Werden höhere Komfortansprüche an den Schallschutz gestellt, dann ist eine technisch eindeu-
tige Beschreibung für Schallschutz-Klassen anzugeben. Mit der ÖNORM B 8115-5 kann eine 
solche Klasseneinteilung für den Luftschallschutz, den Trittschallschutz und die haustechnischen 
Anlagen vorgenommen werden. Die ÖNORM B 8115-2 bietet eine Methodik zur Ermittlung von 
Schallschutzniveaus bezüglich der Immissionen, des Schalleintrags in Gebäude bzw innerhalb des 
Gebäudes an.

Die Erfüllung der Schallschutzanforderungen ist durch eine geeignete Kombination von Trenn-
bauteilen, Einbauteilen und Flankenbauteilen sicherzustellen. Diese sind entsprechend zu planen. 
Im Zuge der Planung ist auf die mögliche Verminderung des Schallschutzes der Bauteile durch 
Einbauteile (Sanitäreinbauteile o. Ä.) oder Öffnungen (Elektrodosen, Elektroverteiler, Revisionsöff-
nungen o. Ä.) zu achten.          

Die schalldämmtechnischen Eigenschaften der Schachtwände sowie der Schachtwände mit allen 
Einbauteilen und Durchdringungen werden mit dem bewerteten Schalldämmmaß und den zuge-
hörigen Spektrumanpassungswerten (z.B. C und Ctr) beschrieben.     

Grundlage der Systemauswahl ist das Schalldämmmaß Rw inkl. Spektrumanpassungswerten als Ba-
siswerte (Prüfungen nach ÖNORM EN ISO 10140-2 in Verbindung mit ÖNORM EN ISO 717-1 in 
Prüflabors).            

Diese Werte sind mittels zugehörigen Prüfberichten durch den Auftragnehmer nachzuweisen. 
Der Planer hat eine entsprechende Systemauswahl zu treffen um die gesetzlichen Anforderungen 
zu erfüllen.

6.2  Luftdichtheit
Es sind die Anforderungen der OIB Richtlinie 6 einzuhalten. Die baulichen Massnahmen sind vom 
Planer in einem Dichtheitskonzept zu planen und der Ausschreibung beizulegen. Die Schnittstel-
lenthematik zwischen den Gewerken (z.B. Trockenbauer, Installateur, Elektriker, Lüftungsbauer, 
Brandabschotter) ist hier schon zu berücksichtigen. Es ist bereits in der Ausschreibung festzulegen, 
wer die Elemente einbaut und die Anschlüsse gemäß Herstellerrichtlinien herstellt.

In einem Koordinierungsgespräch sind die Abläufe der Gewerke entsprechend der ausgewählten 
Systeme abzustimmen, siehe Punkt 5 dieses Merkblattes.

Die Schachtwand ohne Einbauteile ist gemäß ÖNORM B 2340 als luftdicht anzusehen. 

Einbauten in Schachtwände (wie z.B. Abschottungen, Rohrdurchführungen, Revisionsklappen udgl) 
sind gemäß Herstellerrichtlinien (Montageanleitungen) einzubauen. Es ist auf eine ordnungsgemä-
ße Anschlussfuge und Ringspaltausführung zu achten. 

Unter Ringspalt versteht man den Anschluss zwischen der Schachtwand und dem Einbauteil/
Rohrdurchführung. Dieser Ringspalt ist über die gesamte Beplankungsdicke der Schachtwand mit 
entsprechendem Material gemäß Herstellerrichtlinien auszufüllen.   
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7.  Ausschreibung, Baubeschreibung

Der Planer des Bauwerks hat anhand von Ausführungsplänen und technischen Beschreibungen, die 
ausreichend detailgenau sind, die Ausführungsarbeiten aller Gewerke und die Schnittstellen zwischen den 
Gewerken so vorzuplanen und zu berücksichtigen, dass ein reibungsloser Bauablauf in Bezug auf technische 
Vereinbarkeit und fachgerechte Leistungserbringung der Auftragnehmer sichergestellt ist. Weiters ist die 
Koordination aller Gewerke im Hinblick auf den Gesamtablauf der Bauarbeiten einschließlich der Nachfolge-
arbeiten zu beachten und im Bauzeitplan zu berücksichtigen.
Die für die Ausführung erforderlichen Unterlagen (das sind Pläne, Zeichnungen, Muster, Berechnungen, 
technische Beschreibungen, behördliche Genehmigungen u. dgl.), die vertragsgemäß vom Auftraggeber 
beizustellen sind, sind dem Auftragnehmer so rechtzeitig zu übergeben, dass dieser sie noch vor Beginn 
der Ausführung prüfen und die notwendigen Vorbereitungen (Bestellungen, Arbeitsvorbereitungen u. dgl.) 
treffen kann. 
Sind für die Ausführung der Leistung weitere Unterlagen erforderlich, die nicht vom Auftragnehmer beizu-
stellen sind, sind diese rechtzeitig beim Auftraggeber anzufordern.
Für Einbauten ist die ÖNORM B 2110:2013, Pkt 6.2.8.2 Einbauten zu berücksichtigen!  

8.  Nachweisführung

Die zur Auswahl stehenden Systeme sind vom Planer hinsichtlich ihrer Gebrauchstauglichkeit und 
Verwendbarkeit unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (z. B. Bauordnungen) zu überprüfen und 
dementsprechend zu planen. Die erforderliche Nachweisführung ist vom Auftragnehmer zu erbringen.

8.1  Schachtwände (analog der Tabelle A1 der ÖNORM B 3415:2019)
Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Brandverhalten: Das Brandverhalten ist eine Eigen-
schaft der einzelnen Komponenten des verwendeten 
Trockenbausystems.

CWFT-Entscheidungen der Europäischen Kommission 
(Classification Without Further Testing) oder Klassifizierung 
gemäß ÖNORM EN 13501-1.

Feuerwiderstand: Für das eingebaute System dürfen nur 
die in den Klassifizierungsdokumenten beschriebenen 
Systemkomponenten (d. h. nur der geprüfte und klassi-
fizierte Typ des Bauteils als Einzelteil, einschließlich des 
Erkennungszeichens und Handelsnamens) verwendet 
werden. Gegebenenfalls ist die Aufbaubeschreibung 
des zugehörigen Prüfberichts beizulegen.

Klassifizierung gemäß ÖNORM EN 13501-2
oder objektbezogene Beurteilung gemäß Pkt 6.2

Wasserdampfdiffusion und Kondensationsschutz Bauphysikalischer Nachweis gemäß ÖNORM B 8110 
(alle Teile) durch den Fachplaner inklusive Luftdichtheits-
konzept, gegebenenfalls Blower-Door-Test

Beständigkeit gegenüber exzentrischen Vertikallasten 
(Konsollasten)

gemäß 7.1 und 8.2 der ÖNORM B 3415

Widerstand gegen horizontale, lineare, statische Lasten gemäß 7.1 und 8.2 der ÖNORM B 3415

Luftschalldämmung Nachweis des bewerteten Schalldämmaßes Rw und der 
Spektrumanpassungswerte mittels Prüfbericht gemäß 
ÖNORM EN ISO 10140-2 in Verbindung mit ÖNORM 
EN ISO 717-1

Wärmedurchgangswiderstand Berechnung durch den Fachplaner
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8.2  luftführende Schächte    
      
8.2.1    feuerwiderstandsfähige Leitungen 

     

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand (ÖNORM EN 1366-1): Für das eingebaute 
System dürfen nur die in den Klassifizierungsdokumenten 
beschriebenen Systemkomponenten (d. h. nur der 
geprüfte und klassifizierte Typ des Bauteils als Einzelteil, 
einschließlich des Erkennungszeichens und Handels-
namens) verwendet werden. Gegebenenfalls ist die 
Aufbaubeschreibung des zugehörigen Prüfberichts 
beizulegen.

Klassifizierung gemäß ÖNORM EN 13501-3
oder objektbezogene Beurteilung gemäß Pkt 6.2

8.2.2    Entrauchungsleitung (nach ÖNORM EN 12101-7)

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand (ÖNORM EN 1366-8 bzw. -9): Für das 
eingebaute System dürfen nur die in den Klassifizierungs-
dokumenten beschriebenen Systemkomponenten (d. h. 
nur der geprüfte und klassifizierte Typ des Bauteils als 
Einzelteil, einschließlich des Erkennungszeichens und 
Handelsnamens) verwendet werden. Gegebenenfalls ist 
die Aufbaubeschreibung des zugehörigen Prüfberichts 
beizulegen.

Leistungserklärung und Montageanleitung (CE-Kenn-
zeichnung) oder objektbezogene Beurteilung gemäß 
Punkt 6.2 dieses Merkblattes für Abweichung im Einbau 
(nicht Hersteller betreffend)

8.3  Durchführungen und Einbauten  
      
8.3.1    Abschottungen (nach EAD 350454-00-1104)    

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand Leistungserklärung und Montageanleitung 
(CE-Kennzeichnung) oder 
Registrierungsbescheinigung und Montage-
anleitung bei ÜA Kennzeichnung (BTZ) und
Ausführungsbestätigung gemäß TRVB 110b 

8.3.2    Brandschutzklappen (nach ÖNORM EN 15650)

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand Leistungserklärung und Montageanleitung 
(CE-Kenn zeichnung)

8.3.3    Entrauchungsklappen (nach ÖNORM EN 12101-8)

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand Leistungserklärung und Montageanleitung (CE-Kennzeichnung)
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8.3.4    Abschlüsse für Förderanlagen

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand (ÖNORM EN 1366-7): Für das eingebaute 
System dürfen nur die in den Klassifizierungsdokumenten 
beschriebenen Systemkomponenten (d. h. nur der 
geprüfte und klassifizierte Typ des Bauteils als Einzelteil, 
einschließlich des Erkennungszeichens und Handels-
namens) verwendet werden. Gegebenenfalls ist die 
Aufbaubeschreibung des zugehörigen Prüfberichts 
beizulegen.

Klassifizierung gemäß ÖNORM EN 13501-2 oder 
objektbezogene Beurteilung gemäß Punkt 6.2 dieses 
Merkblattes

8.3.5    Feuerschutzabschlüsse für Lüftungsleitungen FLI, FLI-VE                  
(nach OIB Verwendungsgrundsätzen OIB-095.4-002/05-012 und OIB-095.4-001/06-008

Wesentliches MerkmalWesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand Registrierungsbescheinigung und Montageanleitung 
(ÜA Kennzeichnung) und Installationsattest nach 
ÖNORM H 6027

8.3.6    Einbauteile (Elektrodosen, Ventilatorengehäuse, Sanitärausstattung)

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand Klassifizierung gemäß ÖNORM EN 13501-2

Luftschalldämmung Prüfung des bewerteten Schalldämmmaßes Rw gemäß 
ÖNORM EN ISO 10140-2 in Verbindung mit ÖNORM 
EN ISO 717-1

Beständigkeit gegenüber exzentrischen Vertikallasten 
(Konsollasten) bei Sanitärausstattungen

gemäß 7.1 und 8.2 der ÖNORM B 3415:2019

8.3.7    Revisionsöffnungsverschluss (Revisionsklappe)

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand, Rauchdichtheit Klassifizierung gemäß ÖNORM EN 13501-2

Luftschalldämmung Prüfung des bewerteten Schalldämmmaßes Rw gemäß 
ÖNORM EN ISO 10140-2 in Verbindung mit ÖNORM 
EN ISO 717-1
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9.  Abweichungen von brandschutztechnisch geprüften Systemen

9.1  Brandschutzkonzepte gemäß Leitfaden der OIB Richtlinie 2

Bei Abweichungen von gesetzlichen Anforderungen sind vom Bauwerber mittels Brandschutzkonzept 
die Erreichung des gleichen Schutzniveaus nachzuweisen. Siehe OIB Richtline 2 und OIB Leitfaden 
OIB-RL 2 Abweichungen im Brandschutz und Brandschutzkonzepte.

Bei sämtlichen CE-gekennzeichneten Produkten sind keinerlei Abweichungen zulässig!

9.2 Baustellenbezogene Beurteilungen

Grundsätzlich sind die Trockenbau-Konstruktionen gemäß den Herstellerangaben mit den zu-
gehörigen Systemkomponenten einzubauen. Für das eingebaute System dürfen nur die in den 
Klassifizierungsdokumenten beschriebenen Systemkomponenten (d. h. nur der geprüfte und klassi-
fizierte Typ des Bauteils als Einzelteil, einschließlich des Erkennungszeichens und Handelsnamens) 
verwendet werden. Gegebenenfalls ist die Aufbaubeschreibung des zugehörigen Prüfberichts 
beizulegen.

Bei Abweichungen kann eine objektbezogene Beurteilung durch eine notifizierte Stelle für 
harmonisierte Bauprodukte, und durch eine akkreditierte Prüfstelle bei nicht harmonisierten Bau-
produkten   in Abstimmung mit dem Systemhersteller erwirkt werden. Nicht alle objektspezifischen 
Sonderausführungen können durch Feuerwiderstandsprüfungen nachgewiesen werden und durch 
einen Klassifizierungsbericht dokumentiert werden. Sonderkonstruktionen dürfen auf Basis von zu-
treffenden Ergebnissen aus Feuerwiderstandsprüfungen und auf Basis der Prüferfahrungen von 
akkreditierten Prüfstellen beurteilt werden. 

     Als Grundlage für objektbezogene Beurteilungen sind folgende Dokumente mindestens erforderlich:

– Klassifizierungsberichte gemäß ÖNORM EN 13501-2 oder -3 oder -4 mit den dazugehörigen 
Prüfberichten

– Die Einverständniserklärung des Prüfbericht-Inhabers
– Beschreibung der zu beurteilenden Abweichung mittels Zeichnungen/Stücklisten/

Beschreibungen udgl
– Name und Adresse des Bauvorhabens
– Name und Adresse des Auftraggebers der baustellenbezogenen Beurteilung

Folgende Institute, Verbände  und  Firmen  haben  am  Technischen Merkblatt „Unser Schacht“ mitgewirkt  
und/oder  Ihre  graphischen  Darstellungen  für  diese  Unterlagen  zur Verfügung gestellt.
IBS Linz / MA 39 / TGM / Holzforschung / VÖTB / VÖDU / ÖFV / Air Fire Tech / Knauf / Saint-Gobain Austria

© Dieses Merkblatt ist geistiges Eigentum der Gemeinschaft Gewerke Unser Schacht! Allfällige Änderung, Vervielfältigung, Weitergabe o.ä. 

bedarf der schriftlichen Zustimmung der Organisation. Die Anwendung und Handhabung dieses Werkes liegt in der Eigenverantwortung des 

Nutzers. Haftungen bzw. Ansprüche können aus dem vorliegenden Merkblatt nicht abgeleitet werden. Satz- und Druckfehler vorbehalten.


